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 Öffnungszeiten 

Montag bis Freitag: 7.30 – 12.00 13.30 – 22.00 Uhr 

Samstag: geschlossen 

Sonntag: geschlossen 

 

Feiertage: geschlossen 

 (1/2 Januar; Fasnachtsmontag;  

 Karfreitag; Ostermontag; Auffahrt; 

 Pfingstmontag; 1 August;  

 25/26 Dezember) 

 

Ferien: Sportferien   geschlossen 

 Heuferien   geschlossen 

 Sommerferien  geschlossen 

 Herbstferien  geschlossen 

 Weihnachtsferien geschlossen 

 Priorität der Turnhallenbenützung 

• 1. Schule ( z.B: bei ausserordentlichen Anlässen usw.) 

• 2. Andere; Sportvereine usw.  

 Priorität bei der Turnhallenvergabe 

• 1. Schule 

• 2. Einheimische 

• 3. Auswärtige 
  



 

 Benützungsvorschriften 

• Der ganzen Anlage ist Sorge zu Tragen. 

• Der Sportleiter ist verantwortlich für die Ordnung im Geräteraum, in der Halle 

und in der Garderobe. 

• Die Geräte werden gesichert im Geräteraum versorgt. 

• Es ist untersagt, sämtliche Gerätschaften, die auf Rollen stehen und in der 

Turnhalle zum Einsatz kommen, ausserhalb Turnhalle/ Geräteraum zu 

verschieben. 

• Der Sportleiter kontrolliert am Ende der Stunde, ob alle Geräte am richtigen 

Platz verstaut sind. 

• Schulklassen und Sportvereinen ist es untersagt, ohne Sportleiter die Turnhalle zu 

benützen. 

• Der Sportleiter ist verpflichtet, vom Anfang bis zum Ende einer Turnlektion seiner 

Aufsichtspflicht nachzukommen. (inklusive Duschen) 

• Der Sportleiter meldet defektes Material sofort dem Hauswart. 

• Wird ein grösseres Gerät beschädigt, beschriftet der Sportleiter dieses Gerät 

und meldet es dem Hauswart. 

• Wird ein Teil des Gebäudes beschädigt, wird dies unverzüglich dem Hauswart 

gemeldet. 

• In der Turnhalle werden nur Turnschuhe ohne färbende Sohlen getragen. 

• Die Apotheke im Musikschrank darf von allen benutzt werden. Für die 

Nachfüllung ist die zuständige Lehrperson verantwortlich. 

• Im Geräteraum darf nicht geturnt werden. 

• Nach der Benutzung der Turnhalle sind alle Fenster zu schliessen. Während der 

Heizperiode ist nur kurzes Stosslüften erlaubt. 

• Vor dem Verlassen des Gebäudes ist der Sportleiter verantwortlich, dass alle 

Lichter gelöscht und alle Fenster und Türen geschlossen sind. 

• Die Eingangstüre muss nach 21.00 Uhr immer abgeschlossen sein.  

• Vereine oder Gruppen, die sich nach dieser Zeit noch im Gebäude befinden, 

ist es immer möglich, auch ohne Schlüssel das Gebäude zu verlassen.  

• Am Wochenende ist das Gebäude zu jeder Zeit abzuschliessen. 

 Benützung der Anlage für Spezielle Anlässe 

• Die Sportanlage Bürgli ist keine Mehrzweckhalle, deshalb werden grundsätzlich 

keine Speziellen Anlässe bewilligt (Ausnahmen nur mit Sonderbewilligung). 

• Anfragen für Geburtstagsfeste von Kindern der Primarschule Ellikon an der Thur 

können direkt zu den vom Hauswart vorgegebenen Zeiten bewilligt werden. 

• Jegliche Benützung der Sportanlage für spezielle Anlässe ausserhalb des 

regulären Turnbetriebes ist spätestens sechs Wochen vor dem Anlass dem 

Hauswart zu melden. 
  



 

 Sportplatz 

• Absperrungen und kurzzeitige Schliessungen einzelner Anlageteile liegen in der 

Kompetenz des Hauswarts. 

 Nutzungstarife 

Nutzungstarif A – D : Gilt nur für auswärtige Vereine und Benützer, sowie für 

kommerzielle Nutzung. 

 

Nutzungstarif E : Gilt für alle Benützer, ausser für öffentliche Anlässe der 

einheimischen Vereine. (nur mit Sonderbewilligung ) 

Nutzungstarif A Lektionenbelegung ( Mo. – Fr. / 7.30 – 17.00 Uhr) 

Preiskategorie 1 2 3 4 5 6 

 1 

Lektion 

2 

Lektionen 

3 

Lektionen 

4 

Lektionen 

5 

Lektionen 

6 

Lektionen 

Ganze Halle 20.- 30.- 45.- 60.- 80.- 100.- 

Nutzungstarif B Stundenbelegung ( Mo. – Fr. / 17.00 – 22.00 Uhr) 

Preiskategorie 1 2 3 4 5 6 

 1 

Stunden 

2 

Stunden 

3 

Stunden 

4 

Stunden 

5 

Stunden 

6 

Stunden 

Ganze Halle 10.- 20.- 30.- 40.- 50.- 60.- 

Nutzungstarif C Jahresbelegung Lektionen (Mo. – Fr. / 7.30 – 17.00 Uhr) 

Preiskategorie  1 2 3 4 5 6 

 1 

Lektion  

pro 

Woche 

2 

Lektionen 

pro 

Woche 

3 

Lektionen 

pro 

Woche 

4 

Lektionen 

pro 

Woche 

5 

Lektionen 

pro 

Woche 

6 

Lektionen 

pro 

Woche 

Ganze Halle 700.- 1100.- 1600.- 2200.- 2900.- 3700.- 

 

  



 

Nutzungstarif D Jahresbelegung Stunden (Mo. – Fr. / 17.00 – 22.00 Uhr) 

Preiskategorie  1 2 3 4 5 6 

 1 Stunde 

pro Woche 

2 Stunden 

pro Woche 

3 Stunden 

pro Woche 

4 Stunden 

pro Woche 

5 Stunden 

pro Woche 

6 Stunden 

pro Woche 

Ganze Halle 300.- 500.- 700.- 900.- 1100.- 1300.- 

Nutzungstarif E Tagesbelegung an Wochenenden (nur mit Sonderbewilligung ) 

Preiskategorie  1 2 3 4 

 ½ Tage 1 Tag 1 ½ Tage 2 Tage 

Ganze Halle 50.- 100.- 150.- 200.- 

 

Diverses (gilt auch für einheimische Vereine und Benutzer) 

 

• Für Kommerzielle Nutzung und Anlässe werden spezielle Gebühren erlassen. 

• Für die Belegung an Wochenenden wird zusätzlich zu den Mietgebühren pro 

Anlass eine Aufwandentschädigungspauschale von sFr. 100.- verrechnet. 

• Die Nutzungsdauer beträgt ca. 35 - 39 Wochen pro Jahr.  

Spezielle Vereinbarungen können von diesem Nutzungsreglement abweichen. 

  



 

 Ansprechpersonen 

• Hauswart für die Turnhalle und die Daniel Bollinger 

Aussenanlage: 079 468 06 60 

 hauswart@schule-ellikon.ch 

 

• Zuständiges Schulpflegemitglied für den Ressortleiter Infrastruktur 

Turnbetrieb:  

 

Mit diesem Reglement möchte die Schulpflege jedem Sportverein oder sportlich 

interessierten Gruppierung ermöglichen, jederzeit eine saubere und intakte Anlage zu 

benutzen. 

Wir appellieren an alle Benutzer die Anlage korrekt zu verlassen. Zuwiderhandlungen 

gegen dieses Reglement, fahrlässig oder absichtliche Beschädigungen werden von 

der Schulpflege geahndet. 

Ellikon an der Thur, im Oktober 2022 Schulpflege Ellikon an der Thur 
  

mailto:hauswart@schule-ellikon.ch


 

Nutzungsvereinbarung für die Sporthalle Bürgli der 

Primarschule Ellikon an der Thur 

Organisationart □ Schule   □ Verein   □ Kirche 

□ andere Institution, was? 

Kontaktperson Name/Vorname: 

Tel./Mobile: 

Email: 

Tag/ Zeit Tag:                                    Zeit: 

Beginn ab (Datum)   

Sportart  

Teilnehmende 

Altersgruppe 
□ Kinder (0 – 10) □ Jugendliche (11 – 20) 

□ Erwachsene (21 – 64) □ Senioren (65 plus) 

Gebührentarif □ Tarif A □ Tarif B □ Tarif C □ Tarif D □ Tarif E                   

□ Gebührenbefreit 

Preiskategorie □ 1     □ 2     □ 3     □ 4     □ 5     □ 6 

Beide Parteien können diese Vereinbarung jederzeit Auflösen. 

Gebührenverordnung und Turnhallenreglement wurden gelesen und hiermit Akzeptiert. 

Ort / Datum:  Unterschrift:     

(Mit der Unterschrift bestätige ich obige 

Angaben) 

 

Primarschule Ellikon an der Thur Unterschrift:     


